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BGB §§ 705, 709 Abs. 2
Zur Wirksamkeit einer Mehrheitsklausel in einem Schutzgemeinschaftsvertrag (Schutzgemeinschaftsvertrag II)

BGH, Urt. v. 24.11.2008 – II ZR 116/08 (OLG Karlsruhe), ZIP 2009, 216 = DB 2009, 217 = WM 2009, 231

Amtliche Leitsätze:

1. Eine Regelung im Gesellschaftsvertrag einer als Innen-GbR ausgestalteten Schutzgemeinschaft, nach der
die Konsortialmitglieder ihr Stimmrecht aus den von ihnen gehaltenen Aktien oder sonstigen Beteiligungen an
bestimmten Kapitalgesellschaften auch bei dort einer qualifizierten Mehrheit bedürftigen Beschlüssen so
auszuüben haben, wie das jeweils zuvor in dem Konsortium mit einfacher Mehrheit beschlossen wurde, ist
nach personengesellschaftsrechtlichen Grundsätzen wirksam und verstößt nicht gegen zwingende
Vorschriften des Kapitalgesellschaftsrechts.

ZBB 2009, 66

2. Eine unter eine als solche wirksame Mehrheitsklausel fallende Mehrheitsentscheidung kann im Einzelfall
wegen Verstoßes gegen die gesellschafterliche Treuepflicht unwirksam sein, was auf einer zweiten Stufe zu
prüfen ist (vgl. Senat BGHZ 170, 283 Tz 10 „OTTO“). Das gilt generell und nicht nur bei Beschlüssen, welche
die gesellschaftsvertraglichen Grundlagen des Konsortiums berühren oder in den „Kernbereich“ der
Mitgliedschaftsrechte der Minderheit eingreifen (Klarstellung zu Senat aaO Tz 9, 10).
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